
2.3 In den GIe - Teilgebieten (TG 1, TG 1a, TG 2, TG 3, TG 4, TG 5 und
TG 6) sind gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO Nutzungen nach § 9
Abs. 3 Nr. 2 BauNVO - Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke nicht zulässig.
Hiervon abweichend sind im GIe - Teilgebiet TG 5 Gewerbebe-
triebe, die sportlichen Zwecken dienen, gem. § 1 Abs. 6 Nr. 2
i. V. m. § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO allgemein zulässig.
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STADT BITTERFELD-WOLFEN
OT GREPPIN

Büro für Stadtplanung GbR Dr. Ing. W. Schwerdt, Humperdinckstraße 16, 06844 Dessau-Roßlau

Tel. 0340/613707                         Fax: 0340/617421                   E-mail: bfs-dessau@dr-schwerdt.de

BEBAUUNGSPLAN NR. 2
 "INDUSTRIEPARK WOLFEN / THALHEIM

ERWEITERUNGSGELÄNDE SÜD"- 2. ÄNDERUNG
Verfahren gem. § 13 BauGB
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SATZUNG
Verfahren gem. § 10 (1) BauGB

Bebauungsplan Nr. 2
"Industriepark Wolfen/Thalheim"

Bereich der 1. Änderung (informell)

Bereiche der 2. Änderung

M 1:3.000                                                 29.02.2016

SATZUNG DER STADT BITTERFELD-WOLFEN ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 2
"INDUSTRIEPARK WOLFEN / THALHEIM"- 2. ÄNDERUNG; OT GREPPIN

Präambel

Aufgrund des § 10 (1) des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBI. S. 2414), in der zur Zeit gültigen Fassung, wird nach Beschlussfassung durch den
Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen vom ... . ... .2016, folgende Satzung über den Bebauungsplan
Nr. 2 "Industriepark Wolfen / Thalheim"- 2. Änderung, für das Gebiet des Geltungsbereichs,
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) sowie den nebenstehenden textlichen Festsetzungen
(Teil B), erlassen:

Teil A
- Planzeichnung Maßstab 1: 1.000
- Planzeichenerklärung gem. Planzeichenverordnung (PlanZV)

Teil B 
- Textliche Festsetzungen

Verfahrensvermerke

1. Aufgestellt aufgrund des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 2 "Industriepark Wolfen / Thalheim"- 2. Änderung vom 25.11.2015.
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist im Bitterfeld-Wolfener Amts-
blatt Nr. 24-15 am 19.12.2015 erfolgt.

Bitterfeld-Wolfen, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oberbürgermeisterin

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von:

Büro für Stadtplanung GbR Dr. Ing. W. Schwerdt
Humperdinckstraße 16
06844 Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau, den . . . . . . . . . . .        . . . . . . . . . . . . . . .
       Planverfasser

3. Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen hat am 25.11.2015 dem Entwurf des Bebauungsplanes
Nr. 2 "Industriepark Wolfen / Thalheim"- 2. Änderung mit Begründung zugestimmt und die
öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB i. V. m. § 4 (2) BauGB beschlossen. Die orts-
übliche Bekanntmachung des Auslegungsbeschlusses ist am 19.12.2015 im Bitterfeld-Wolfener
Amtsblatt Nr. 24-15 erfolgt.

Bitterfeld-Wolfen, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oberbürgermeisterin

4. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 2 "Industriepark Wolfen / Thalheim"- 2. Änderung,  beste-
hend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) sowie die Be-
gründung hierzu, hat in der Zeit vom 28.12.2015 bis zum 29.01.2016 gem. § 3 (2) BauGB i. V. m.
§ 4 (2) BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass
Anregungen während der Auslegungsfrist von Jedermann schriftlich oder zur Niederschrift
vorgebracht werden können, am 19.12.2015 im Bitterfeld-Wolfener Amtsblatt Nr. 24-15 orts-
üblich bekannt gemacht worden.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden sind mit
Schreiben vom 14.12.2015 von der öffentlichen Auslegung unterrichtet und gem. § 4 (2)
BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Bitterfeld-Wolfen, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oberbürgermeisterin

5. Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen hat die vorgebrachten Anregungen gem. § 3 (2)
BauGB der Bürger sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange sowie Nachbargemeinden gem. § 4 (2) BauGB am ... . ... . 2016 geprüft.
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Bitterfeld-Wolfen, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oberbürgermeisterin

6. Der Bebauungsplan Nr. 2 "Industriepark Wolfen / Thalheim"- 2. Änderung, bestehend aus
der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), wurde am ... . ... . 2016
vom Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen als Satzung (§ 10 (1) BauGB) beschlossen. Die Be-
gründung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss des Stadtrates der Stadt Bitterfeld-Wolfen
vom ... . ... . 2016 gebilligt.

Bitterfeld-Wolfen, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oberbürgermeisterin

7. Die Bebauungsplansatzung, beschlossen durch den Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen
am ... . ... . 2016 bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Fest-
setzungen (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Bitterfeld-Wolfen, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oberbürgermeisterin

8. Die Stelle, bei der der Plan und die Begründung auf Dauer von Jedermann eingesehen wer-
den kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist am ... . ... . 2016 im Bitterfeld-Wolfener
Amtsblatt Nr. ...-... gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich bekannt gemacht worden. In der
Bekanntmachung ist ein Hinweis auf § 214 BauGB i. V. m. § 215 BauGB erfolgt.
Die Satzung ist am ... . ... . 2016 in Kraft getreten.

Bitterfeld-Wolfen, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       Oberbürgermeisterin

9. Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Mängel der Abwägung
oder die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebau-
ungsplanes nicht geltend gemacht worden.

Bitterfeld-Wolfen, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       Oberbürgermeisterin

eingeschränkte Industriegebiete § 9 BauNVOGIe

Bereich der 1. Änderung (informell)

Bereiche der 2. Änderung (informell)

Hinweis: Nur die schwarz hervorgehobenen Planzeichnungsgegen-
stände und textliche Festsetzungen sind Bestandteil der 2. 
Änderung des Bebauungsplanes.

TEIL A

OT Bitterfeld

OT Wolfen

OT Thalheim

OT Greppin

Stadt Bitterfeld-Wolfen
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